
Kleine Anfrage
der Fraktion der CDU/CSU

Stand der Breitbandförderung des Bundes

Der Bund fördert seit der 18. Wahlperiode bundesweit den Breitbandausbau. 
Dies betraf zunächst die sog. Weißen Flecken mit weniger als 30 Mbit/s Band-
breite. Ab der 19. Wahlperiode kann außerdem die Förderung des Glasfaseraus-
baus in sog. Grauen Flecken, also Gebieten mit einer Internetversorgung mit 
weniger als 100 Mbit/s, beantragt werden. Unabhängig von dieser sog. Auf-
greifschwelle sind darüber hinaus besonders wichtige Anschlüsse (Schulen, 
Krankenhäuser, kleine und mittlere Unternehmen, Gewerbegebiete, lokale Be-
hörden und Verkehrsknotenpunkte, wie z. B. Häfen oder Bahnhöfe) auch ober-
halb dieser Grenze förderfähig. Zum 1. Januar 2023 entfällt die Aufgreif-
schwelle von 100 Mbit/s für die aktuelle Bundesförderung. Für einen weiterhin 
zielgerichteten Glasfaserausbau ist nach Ansicht der Fragesteller daher eine 
transparente Darstellung des bereits erreichten Ausbaus von entscheidender Be-
deutung. Außerdem ist von hoher Relevanz, welcher Projektumfang beantragt 
oder noch im Verfahren ist und wie viele Anschlüsse dadurch zu erwarten sind.

Wir fragen die Bundesregierung:
 1. Wie viele Breitbandausbauprojekte befanden bzw. befinden sich insgesamt 

in der Bundesförderung (bitte die Gesamtzahl jahresweise für die Jahre 
2016 bis 2021 und außerdem bundeslandspezifisch ausweisen)?

 2. Wie viele Projekte gehen von der Gesamtzahl der Breitbandausbauprojekte 
auf das Sonderprogramm für Gewerbe zurück (bitte die Gesamtzahl jah-
resweise für die Jahre 2016 bis 2021 und außerdem bundeslandspezifisch 
ausweisen)?

 3. Wie viele Projekte sind von der Gesamtzahl der Breitbandausbauprojekte 
auf das Sonderprogramm für Schulen und Krankenhäuser zurückzuführen 
(bitte die Gesamtzahl jahresweise für die Jahre 2016 bis 2021 und außer-
dem bundeslandspezifisch ausweisen)?

 4. Wie hoch ist die insgesamt geplante Anzahl der Anschlüsse (Haushalte, 
Unternehmen, Gewerbegebiete, Schulen, Krankenhäuser) nach der Pro-
jektrealisierung (bitte die Gesamtzahl jahresweise für die Jahre 2016 bis 
2021 und bundeslandspezifisch ausweisen)?

 5. Wie viele der insgesamt geplanten geförderten Anschlüsse sind in Bau?
 6. Wie viele der insgesamt geplanten Anschlüsse sind fertiggestellt?
 7. Wie hoch ist die Anzahl der bereits angeschlossenen Schulen (bitte die Ge-

samtzahl für die Jahre 2016 bis 2021 insgesamt und bundeslandspezifisch 
sowie den prozentualen Anteil an allen förderfähigen Schulen ausweisen)?
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 8. Wie hoch ist die Anzahl der noch in der Förderung befindlichen Schulan-
schlüsse (bitte insgesamt und nach Bundesländern ausweisen)?

 9. Wie hoch ist das finanzielle Fördervolumen für den Breitbandausbau von 
2016 bis 2021 insgesamt (bitte jahresweise ausweisen)?

10. Wie hoch ist das seit der Einrichtung im Sondervermögen Digitale Infra-
struktur für die Breitbandförderung im Festnetz zur Verfügung stehende 
Fördervolumen (bitte jeweils nach Jahren inklusive Verpflichtungsermäch-
tigungen ausweisen)?

11. Wie hoch ist das im Einzelplan 12 für die Breitbandförderung im Festnetz 
zur Verfügung stehende Fördervolumen (bitte seit Beginn der Förderung 
jeweils nach Jahren inklusive Verpflichtungsermächtigungen ausweisen)?

12. Wie hoch sind die für die Breitbandförderung insgesamt gebundenen 
Haushaltsmittel (bitte jeweils für die Jahre 2016 bis 2021 insgesamt und 
nach Bundesländern ausweisen)?

13. Wie hoch ist die Mittelauszahlung im Bundesförderprogramm Breitband-
ausbau bezogen auf Administration, Beratung und Infrastruktur bzw. die 
Gesamtauszahlung (bitte jeweils für die Jahre 2016 bis 2021 insgesamt 
und nach Bundesländern ausweisen)?

14. Wie hoch war insgesamt die Anzahl der im Verfahren befindlichen Anträ-
ge für Breitbandausbauprojekte (ohne Sonderaufrufe) zum 31. Dezember 
2021, und wie viele Anschlüsse waren dadurch umfasst?

15. Wie viele Anträge auf Breitbandausbauprojekte waren (ohne Sonderaufru-
fe) zum 31. Dezember 2021 in Bearbeitung?

16. Bei wie vielen Projekten lag (ohne Sonderaufrufe) zum 31. Dezember 
2021 ein vorläufiger Zuwendungsbescheid vor?

17. Wie viele Anschlüsse waren von den Projekten mit vorläufigem Zuwen-
dungsbescheid (ohne Sonderaufrufe) zum 31. Dezember 2021 umfasst?

18. Bei wie vielen Projekten lief (ohne Sonderaufrufe) zum 31. Dezember 
2021 noch die Ausschreibung?

19. Wie viele Anschlüsse waren von den Projekten umfasst, bei denen (ohne 
Sonderaufrufe) zum 31. Dezember 2021 die Ausschreibung noch lief?

20. Bei wie vielen Projekten war (ohne Sonderaufrufe) zum 31. Dezember 
2021 die Ausschreibung bereits erfolgt?

21. Wie viele Anschlüsse waren von den Projekten umfasst, bei denen (ohne 
Sonderaufrufe) zum 31. Dezember 2021 die Ausschreibung bereits erfolgt 
war?

22. Bei wie vielen Projekten war (ohne Sonderaufrufe) zum 31. Dezember 
2021 ein endgültiger Zuwendungsbescheid erteilt?

23. Wie viele Anschlüsse waren von den Projekten umfasst, bei denen (ohne 
Sonderaufrufe) zum 31. Dezember 2021 ein endgültiger Zuwendungsbe-
scheid erteilt war?

24. Wie viele Projekte waren (ohne Sonderaufrufe) zum 31. Dezember 2021 
im Bau?

25. Wie viele Anschlüsse waren von den Projekten umfasst, die (ohne Sonder-
aufrufe) zum 31. Dezember 2021 im Bau waren?

26. Bei wie vielen Projekten war (ohne Sonderaufrufe) zum 31. Dezember 
2021 eine Teil- oder vollständige Inbetriebnahme erfolgt?
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27. Wie viele Anschlüsse waren von den Projekten umfasst, bei denen (ohne 
Sonderaufrufe) zum 31. Dezember 2021 eine Teil- oder vollständige Inbe-
triebnahme erfolgt ist?

28. Bei wie vielen der bis zum 31. Dezember 2021 im Rahmen der Bundesför-
derung ausgebauten Projekte (ohne Sonderaufrufe) waren die ausbauenden 
Telekommunikationsnetzbetreiber, denen ein Zuschlag erteilt wurde, klei-
ne und mittelständische Unternehmen?

29. Wie viele der bis zum 31. Dezember 2021 beantragten Projekte beruhen 
bereits auf der am 26. April 2021 bekanntgemachten Förderrichtlinie (bitte 
insgesamt und nach Bundesländern ausweisen)?

30. Wie viele Anschlüsse umfassen die zum 31. Dezember 2021 beantragten 
Projekte, die bereits auf der seit dem 26. April 2021 bekannt gemachten 
Förderrichtlinie beruhen (bitte insgesamt und nach Bundesländern auswei-
sen)?

31. Ist bei Wegfall der Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s zum 1. Januar 2023 in 
den ab dem 26. April 2021 beantragten Projekten nachträglich eine voll-
ständige Erschließung mit Glasfaser auch in den Bereichen geplant, die zu-
vor durch die Aufgreifschwelle nicht einbezogen werden konnten?

32. Handelt es sich bei den im Rahmen der Breitbandförderung angegebenen 
Anschlüssen, um Anschlüsse mit einem vollständigen Hausanschluss (ho-
mes connected) oder um Adressen, bei denen der Ausbau von der Straße 
bis zum Hausanschluss noch erfolgen muss (homes passed; wenn ja, dann 
bitte das Verhältnis der Anschlüsse homes connected zu homes passed an-
geben)?

33. Hat die Bundesregierung eigenständig in Form von Studien oder Umfra-
gen ermitteln lassen, ob die Baukapazitäten beim Breitbandausbau tatsäch-
lich knapp sind?

34. Wenn ja, zu welchen Erkenntnissen kamen die Ermittlungen der Bundes-
regierung zur Verfügbarkeit von Baukapazitäten, bzw. sind diese Studien 
oder Umfragen in Gänze veröffentlicht?

35. Wie viele Meter Glasfaser lassen sich laut Bundesregierung pro Werktag 
bei vollkommener Ausschöpfung der derzeitigen Baukapazitäten verlegen 
(bitte nach Verlegemethode aufschlüsseln)?

36. Wie haben sich die Tiefbaukosten seit Beginn der Breitbandförderung ent-
wickelt (bitte durchschnittliche Kosten pro Meter verlegter Glasfaser dar-
stellen)?

37. Gab es seit Beginn der Breitbandförderung Projekte, die wegen fehlender 
Baukapazitäten zeitlich zurückgestellt und zu einem späteren Zeitpunkt 
begonnen wurden?

Berlin, den 25. Februar 2022

Friedrich Merz, Alexander Dobrindt und Fraktion
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